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Erleichterung der Stimmabgabe in
der 5chweiz.

Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 1967.

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 24. Juni 1966 das Bundesgesetz
vom 25. Juni 1965 über die Einführung von Erleichterungen der
Stimmabgabe an eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen auf den
1. Januar 1967 in Kraft gesetzt. Das Gesetz ermächtigt die
Kantone, bei eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen die vorzeitige
Stimmabgabe an einem oder mehreren der vier dem Abstimmungssonntag

vorausgehenden Tage für das ganze Kantonsgebiet oder für
einzelne Gemeinden anzuordnen.

pBrner umschreibt das Gesetz die Kreise von Personen, die ihr
Stimmrecht auf dem Korrespondenzweg ausüben können. Es sind dies
die Kranken und Gebrechlichen, die Patienten der Militärversich-
erung, die ausserhalb ihres Wohnortes einen Kuraufenthalt
verbringen oder sich einer beruflichen Umschulung unterziehen, die
Stimmberechtigten, die zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit
ausserhalb ihres Wohnsitzes weilen, sowie Stimmberechtigte, die
aus Gründen der höheren Gewalt am Gang zur Urne verhindert sind.
(Ob sich dadurch die Stimmbeteiligung bessert? Wir hoffen es).
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Von Prof.Otto Seger, Vaduz, ist eine Broschüre im Handel
erschienen unter dem Titel "Ueberblick über die Liechtensteinische
Geschichte". Diese Broschüre umfasst auf 36 5eiten und davon 8

Bildern das auch für uns Schweizer wichtige Wissen um Land und
Leute in Liechtenstein. Die Broschüre gibt einen allgemeinen
Ueberblick und kann bestens empfohlen werden.

Beim Fretz &. Sasmuth Verlag AG in Zürich ist ein Buch erschienen
unter dem Titel "Dem Gewissen verpflichtety von Herrn a.Bundesrat
Prof.Dr.F.T.Wahlen. In diesem Buch sind die grossen Reden von
Herrn Wahlen zusammengefasst und geben ein eindrückliches Zeugnis
aus den Jahren 1940 bis 1965. Das Buch ist im Buchhandel
erhältlich.


	Neue Bücher

